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TOP 6: Änderungen der Urlaubsverordnung, der Arbeitszeitverordnung und 

der Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz; 

Vorgriffsregelung 

- Ministerium des Innern und für Sport - 

 

 

Beschluss: 

1. Der Ministerrat ist damit einverstanden, dass im Vorgriff auf Änderungen der 

Urlaubsverordnung (UrlVO), der Arbeitszeitverordnung (ArbZVO) und der 

Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz (WOLPersVG) durch 

Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport 

a) Urlaub der Beamtinnen und Beamten aus dem Urlaubsjahr 2019 abweichend 

von § 11 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 UrlVO erst am 31. Dezember 2020 verfällt 

und das Ministerium der Finanzen diese Vorgriffsregelung durch 

Rundschreiben auf die Tarifbeschäftigten des Landes überträgt, 

b) die obersten Dienstbehörden nach § 14 Abs. 1 ArbZVO die Möglichkeit 

erhalten, eine einmalige Verlängerung des Abrechnungszeitraums für 

übertragbare Zeitguthaben um bis zu einem Jahr zulassen zu können, soweit 

die Höchstdauer von zwei Jahren (§ 12 Abs. 5 Satz 3 ArbZVO) im laufenden 

Kalenderjahr erreicht wird, 

c) die obersten Dienstbehörden nach § 14 Abs. 1 ArbZVO ermächtigt werden, 

Ausnahmen von der Bestimmung über die am Ende jedes Monats nicht zu 

überschreitenden Minderzeiten bis zur durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 

zulassen zu können (§ 12 Abs. 5 Satz 1 ArbZVO) und 

d) der Wahlvorstand nach § 19 WOLPersVG die Option erhält, bei Wahlen nach 

der WOLPersVG, die bis zum 31. Dezember 2020 durchgeführt werden, 

anzuordnen, dass für die gesamte Dienststelle ausschließlich die schriftliche 

Stimmabgabe (Briefwahl) zugelassen ist und keine persönliche Stimmabgabe 

in der Dienststelle erfolgt. 



Sitzung des Ministerrates am 12. Mai 2020 

- 2 - 

2. Der Ministerrat ist ferner damit einverstanden, dass das Ministerium des Innern 

und für Sport einen Gesetzentwurf zur Änderung des 

Landespersonalvertretungsgesetzes (LPersVG) erarbeitet, wonach Beschlüsse 

der Personalvertretungen im Hinblick auf die Corona-Pandemie übergangsweise 

auch mittels Video- oder Telefonkonferenz gefasst werden können.“ 

 

Erläuterungen: 

Die Bewältigung der aktuellen Corona-Pandemie stellt viele Bereiche der öffentlichen 

Verwaltung vor große Herausforderungen. Insbesondere in den Bereichen der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der öffentlichen Daseinsvorsorge sind die 

Beamtinnen und Beamten in hohem Maße gefordert. Die Inanspruchnahme von 

Urlaub oder der Abbau von Zeitguthaben ist deshalb teilweise nur eingeschränkt 

möglich. Aus den genannten Gründen wird der Ministerrat um sein Einverständnis 

gebeten, dass im Vorgriff auf förmliche Änderungen der Urlaubsverordnung und der 

Arbeitszeitverordnung die Verfallsfrist für Urlaub aus dem Jahr 2019 für die 

Beamtinnen und Beamten um zwei Monate verlängert wird. Daneben sollen von 

bestimmten arbeitszeitrechllichen Vorgaben zur gleitenden Arbeitszeit Ausnahmen 

zugelassen werden können. Zum Schutz der Beschäftigten ist es darüber hinaus 

erforderlich, dass Personalratswahlen ausschließlich mittels Briefwahl abgewickelt 

werden können. Daneben beabsichtigt das Ministerium des Innern und für Sport die 

Erarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Änderung des 

Landespersonalvertretungsgesetzes, wonach Beschlüsse der Personalvertretungen 

im Hinblick auf die Corona-Pandemie übergangsweise auch mittels Video- oder 

Telefonkonferenz gefasst werden können. 


